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Vergabenummer 17/25/001 WBVB Los 50 / Elektrotechnik  
  Dr. W-Andre-Gymnasium, Henriettenstraße 35 
  09112 Chemnitz 

 
 

Weitere Besondere Vertragsbedingungen 
 
10.01 - Bauschild / Firmenschilder 
Eigene Firmenschilder als Bauschilder sind unzulässig.  
 
10.02 - Einrichtung von Unterkünften 
Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, 
in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden. 
 
10.03 - Parken / Fahren auf dem Baustellengelände 
Auf dem Gelände gilt die StVO.  
Die Höchstgeschwindigkeit im Baustellenbereich beträgt 10 km/h. 
Das Parken von PKW auf den Baustraßen, Feuerwehrzufahrten und Feuerwehrstellplätzen ist 
unzulässig.  
Auch auf dem restlichen Baugrundstück ist das Parken von Fahrzeugen grundsätzlich 
unzulässig, es sei denn der Auftraggeber gestattet dies im Einzelfall. 
 
10.04 – Anfuhr von Stoffen und Bauteilen 
Die Anfuhr von Stoffen und Bauteilen ist zwingend vorher mit der Bauleitung und dem AG 
abzustimmen. 
 
10.05 - Baustellenbesprechungen 
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber wöchentlich 
durchführt, einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. 
 
10.06 - Baustrom 
( ) Baustrom wird kostenfrei vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. 
 
(X) Der Baustrom wird mit 0,30 % der Gesamtbruttoabrechnungssumme dem Auftragnehmer 
in Rechnung gestellt bzw. von der Schlussrechnung abgesetzt. Der Auftragnehmer kann 
seinen tatsächlichen Verbrauch von Baustrom durch Einbau geeigneter Messmittel auf eigene 
Kosten nachweisen. Die Messmittel müssen einen gültigen Eichnachweis erkennen lassen. 
 
Setzen Auftragnehmer Großgeräte ein, dann kann der Auftraggeber auf Kosten des 
Auftragnehmers eine separate Messung des Baustromes verlangen und den ermittelten 
Verbrauch dem Auftragnehmer zusätzlich zur vereinbarten Pauschale in Rechnung stellen. 
Gleiches gilt beim Einsatz elektrischer Heizgeräte. 
 
10.07 - Bauwasser 
( ) Bauwasser wird kostenfrei vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. 
 
(X) Das Bauwasser wird mit 0,30 % der Gesamtbruttoabrechnungssumme dem 
Auftragnehmer in Rechnung gestellt bzw. von der Schlussrechnung abgesetzt. Der 
Auftragnehmer kann seinen tatsächlichen Verbrauch von Bauwasser durch Einbau geeigneter 
Messmittel auf eigene Kosten nachweisen. Die Messmittel müssen einen gültigen 
Eichnachweis erkennen lassen. 
 
10.08 – Unterbrechungen 
Notwendige Unterbrechungen der Energie- und Medienversorgung sowie die 
Außerbetriebsetzung von Informationssystemen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen (das 
gilt auch für kurzzeitige Unterbrechungen). 
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10.09 - Arbeitszeit 
Die Arbeitszeit auf der Baustelle ist unter Beachtung der Hausordnung mit dem Auftraggeber 
abzustimmen. 
 
X Die Baumaßnahme erfolgt unter laufendem Betrieb. Es ist deshalb darauf zu achten, dass 
die Funktionsfähigkeit des Objektes durchgängig gewährleistet ist. 
 
[ ] Während der Ruhezeiten sind lärmintensive Arbeiten zu unterlassen. Ausnahmesituationen 
bedürfen einer gesonderten Absprache. Zur Einhaltung von Terminen sind daher ggf. 
verlängerte Tagesarbeitszeiten oder Arbeiten an Sonnabenden einzuplanen. 
 
[ ] Die auszuführenden Arbeiten sind lärmintensiv. Es wird deshalb darauf hingewiesen, dass 
diese nur nach Beendigung des täglichen Schulbetriebes durchgeführt werden können, in der 
Regel ab 14 Uhr. Konkrete Festlegungen dazu werden zur Bauanlaufberatung getroffen. 
 
10.10 - Preisermittlung von Nachträgen 
[X] Sind nach § 2 Abs. 5, 6, 7 und/oder Abs. 8 Nr. 2 VOB/B Preise zu vereinbaren, hat der 
Auftragnehmer seine Preisermittlungen für diese Preise einschließlich der Aufgliederung der 
Einheitspreise (Zeitansatz und alle Teilkostenansätze) mittels FB 223, spätestens mit dem 
Nachtragsangebot vorzulegen, sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Diese 
Aufgliederung hat auch für Nachunternehmerleistungen zu erfolgen. Auf Besonderes 
Verlangen ist außerdem eine Preisaufgliederung gemäß FB Preis 3 vorzunehmen. 
 
[X] Zusätzliche und geänderte Leistungen (Nachträge) sind auf der Basis der Urkalkulation ab 
einem Wert von 1.500 EUR Gesamtpreis pro Position nach dem Formblatt des Auftraggebers 
für die Nachtragsbearbeitung (FB-Preis 3) nachvollziehbar aufzugliedern. Dasselbe gilt für 
unverhältnismäßig hohe Preise, wenn der Auftraggeber dies fordert. 
 
10.11 - Inhalt einer Urkalkulation 
In der Urkalkulation sind für jede Leistungsposition detailliertere Kalkulationsbestandteile als 
im Preisblatt FB 223 vollständig nachvollziehbar darzustellen. 
Alle Einzelkosten der Teilleistung (jede Teilleistung einer Pos.) sind aufzugliedern in die 
entsprechenden Kostenarten insbesondere /mindestens in: 
⦁ Lohn: Kalkulationslohn je Stunde, Anzahl Personal je Leistungseinheit, 
Leistungsansatz 
⦁ (Zeitverbrauch) 

⦁ Material: Angabe der Materialien, Kosten, Mengen (Verbräuche) je Leistungseinheit 
⦁ Gerät: Bezeichnung der Geräte mit Kennwerten, Kosten je Stunde, Leistungsansatz 

⦁ Sonstige Kosten: Kosten je Leistungseinheit. 
Fremdleistungen: sind entsprechend den Einzelkosten analog aufzugliedern.  
Weiterhin ist die Ermittlung des Kalkulationslohnes anzugeben.  
Die Kostenansätze und Zusammensetzung der Baustellengemeinkosten (BGK) und 
Zuschläge für Allgemeine Geschäftskosten (AGK) sowie Wagnis und Gewinn sind 
aufzuschlüsseln.  
Der AG ist berechtigt zur Angebotswertung, bei Vereinbarung neuer Preise oder zur Prüfung 
von sonstigen vertraglichen Ansprüchen ohne Beisein des AN die Urkalkulation zu öffnen und 
einzusehen.  
Die Urkalkulation wird wieder verschlossen und nach vorbehaltloser Annahme der 
Schlusszahlung zurückgegeben. 
 
10.12 - Stundenlohnarbeiten 
Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten werktäglich Stundenlohnzettel in zweifacher 
Ausfertigung einzureichen. 
Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B enthalten: 
- das Datum, 
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- die Bezeichnung der Baustelle, 
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, 
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, 
- die Art der Leistung, 
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonn-  
  und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und 
- die Gerätekenngrößen. 
 
Stundenlohnabrechnungen sind unter Zugrundelegung der zuvor erstellten und bescheinigten 
Stundenlohnzettel aufzustellen. Die in den Stundenlohnzetteln dokumentierten Arbeiten sind 
nachvollziehbar in die Stundenlohnabrechnungen zu übernehmen. Die in Bezug genommenen 
Stundenlohnzettel sind zum Nachweis des Personal- und Sachaufwandes beizufügen. 
 
10.13 - Abrechnung 
Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnungen zu 
bezeichnen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren. 
 
In jeder Rechnung sind die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin 
enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. 
 
Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur 
Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein.  
Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der 
Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer. 
 
Grundsätzlich sind bei Abrechnungen Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, 
Rauminhalte und Massen mit drei Stellen nach dem Komma anzugeben. 
 
10.14 - Rechnungen 
Alle Rechnungen sind beim bei dem mit der Bauüberwachung beauftragten Büro 1-fach 
einzureichen. Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, 
Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind 1-fach einzureichen. 
 
10.15 - Überzahlungen 
Überzahlungen (§ 16) - Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 
ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) 
berufen. 
 
Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet 
er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, 
befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug. 
 
10.16 - Wartungsvertrag  
Der Auftragnehmer erhält durch den Auftraggeber nach Fertigstellung der Anlage den 
vollständig ausgefüllten Wartungsvertrag auf der Basis des in den Vergabeunterlagen 
befindlichen Vertragsformulars zugesandt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet ein durch ihn 
unterzeichnetes Exemplar an den Auftraggeber zurückzusenden. Für jede zu wartende Anlage 
kann ein separater Wartungsvertrag ausgefertigt werden. 
 
 
10.17 – Rückgabe Sicherheit für Mängelansprüche 
Der Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche gem. § 17 
Abs. 8 Nr. 2 VOB/B richtet sich nach der Verjährungsfrist entsprechend § 13 Abs. 4 VOB/B. 
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- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen - 
 


